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Söotfd^aft an bie VunbeSoerfammlung ben Antrag, auch

für bie Vefcfjaffung oon VotfianbSarbeiten einen
neuen Krebit zu beroiHigen. Tiefe SJlafjnahme roirb unter»
ftüttf buret) bie Tatfacl)e, baff ber VmtbeSrat fürjtict)
über bie eierte unb letzte VerroenbungSlifte beS früheren
66=SRiltionenïrebite§ VefcljEufs gefaxt hat unb bafj {omit
für bie VotftanbSarbeiten befonbere Krebite nic£)t mef)r
Zur Verfügung fiebert. SBatjrfcfjeinlict) inirb bie Vorlage
fomit in Vezug auf ihre finanziellen Konfequenzen bem
entfpredjen, roaS etroa für ein Jaljr notroenbig ift jur
2lrbeitSbefcl)affung unb 2lrbeitSlofenunterftüt)ung.

©ogiatiftifefje Vlätter berieten nom pan ber Stuf»
nähme einer VunbeSanleibe zur roeiteren Jinanzie»
rung ber 2lrbeitSlofenfürforge. TieSRelbung bringt
infofern nichts ÜberrafcbenbeS, als längft fefifteljt, öaf?
mie Kantone unb ©emeinben, fo audi) ber Vunb noct)

oor Jat)reSenbe über Vtittel für bie SlrbeitSlofenfürforge
nicl)t mehr oerfügt unb fiel) biefelben oerfc^affen muff.
Über bie 2lrt bes Vorgeben! fjaben bekanntlich bereits
Vefprecfjungen in einer Konferenz ftattgefunben, bei ber
namentlich bie $rage ber gleichzeitigen 93erücffic£)tigung
ber Vebürfniffe oon Kantonen unb ©emetnben mit zur
Sprache !am. Jur gibllärung ift bie Jrage no et) nicïjt
gelangt. Tie Vefcl)affung neuer VunbeSmittel mirb alfo
unoermeiblicl) fein. Vefci)lüffe über ben Jeitpunlt, in
bem oorgegangen roerben foil, finb aber noch EeineSroegS

gefaxt.
Tem Vernehmen nach mirb ber VunbeSrat bentnäc£)ft,

auf ©runb ber bisher ftattgetjabten Konferenzen mit ben
beteiligten ©ruppen, einen SefcEjlufj faffen über bie @r
leidfterung ber VeitragSpflicl) t ber 2trbeit
geber an bie SlrbeitSlofenunterfiü^ung. Tie 9Jtaf;naf)me
fott im Gahmen beftebenber S3orfdE)riften burcbgefüfjrt
merben können.

Sur Siegelung Öe§ ©ufimtffiottSroefenS bei ber
©unöcöoerroaltung. Sie Tirektion beS ©cfjraeizerifdfjen
©eroerbeoerbanbeS ïjat an ben VunbeSrat eine ©ingabe
gerichtet, morin fie eingangs Vezug nimmt auf ben Vun
beSratSbefcblufj oom 23. Vooember 1920 betreffenb bie

Vergebung oon Arbeiten unb Lieferungen burch bie

VunbeSoerroaltung, ber am 1. Januar 1921 in Kraft
getreten unb beffen ©ültigkeitSbauer auf groei Jahre
(1921 unb 1922) betränkt roorben ift. Tie ©ingabe
fommt auf bie ©rfahrungen zu fprerfjen, bie in ben
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beiben Verfuct)§iahren 1921 unb 1922 mit ber Veu»

orbnung ber StrbeitS-- unb SieferungSoergebungen beS

VunbeS gemacht * mürben. @S mirb babei lonftatiert,
baf), obrooht man bte Söfung beS problems auf oer»
fdf)iebenen Sßegen oerfuctjte, bis pute lern befriebigenbeS
©rgebniS erreicht morben ift. ©tnerfeitS maren bte 2Biber»
fiänbe zu grojj unb auperbem hat bie Vicbtampenbung
beS VefcljIuffeS auf bie VunbeSbalpten bie Sammlung
oon ©rfahrungen gerabe auf einem |)auptgebiet beS

öffentlichen VergebungSroefenS oerhinbert. Jn ber legten
3eit haben mit ber ©eneratbirektion ber ©. 93. V. Ve=

fprethungen ftattgefunben, bie ermarten laffert, baff fünf»
tighin oorläufig auf bem SBege freier Vereinbarung bie

im VunbeSratSbefdfjtuffe niebergelegten ©runbfä|e auch
bei ben Vergebungen ber Arbeiten unb Lieferungen ber
VunbeSbahnen Slnroenbung ftnben roerben.

Tie Tirektion beS ©d^roeizerifd^en ©emerbeoerbanbeS

ift, mie in ber ©ingabe meiter ausgeführt mirb, ber be=

ftimmten 2luffaffung, bafj bie prooiforif^e ©eltungsbauer
beS Vunbesbefdjtuffes noch um groei meitere Jahre oer»

längert roerben fottte unb unterbreitet beShalb zum ©djlufi
ber VunbeSbehörbe ben Eintrag, ben VunbeSratSbefcblufj
oom 23. Vooember 1920 betreffenb bie Vergebung oon
Arbeiten unb Lieferungen buref) bie VunbeSoerroaltung
oorläufig noch für roeitere zroei Jafjre (1923 unb 1924)
in Kraft zu erllären.

Ucrbandswesen.
Kaufmänmfche äRittelftanöSoeremiguug Der ©<ï)roeii.

©onntag ben 20. Sluguft hält biefe Vereinigung in 2ltt
borf ihre orbentlidf)e QahreSoerfammlung ab, oer»
bunben mit einem Vefud) ber urnertfehen ©eroerbeauS»

fteltung. £>auptgegenftanb ber Veratungen bilben baS

neue Arbeitsprogramm unb bie ©teüung beS §anbel§
in ber ©eroerbepolitil.

Stuf ben nächften Sag, ben 21. Sluguft, ift ein urne»
r if cl) er VerlehrStag angefagt, ber fich mit ber $nter*
effierung aller VolfSteite an ber Vebeutung beS gremben»
oetlehrS, beS Rotels» unb ©aftgeroerbeS für baS gefamte
urnerifche ©emeinroefen unb fobann mit ber Darlegung
ber großen VertehrSfortfcbritte beS KantonS Uri im
Saufe beS legten Jahrzehntes befaffen roirb.

Hussüllunflswesen.
Sie 2huncr ©eroeröefchau ift im freien ätufjenquartier

ber 9JUttteren=@trafje, im tf3efta£ozgi=!Schulf)auS unb in
ben gtüei angrenzenben Turnhallen untergebracht. Tie
hellen unb freunblidjen Stäume biefer neuen ©ebäube,
oon benen auS man einen prächtigen Vlicl auf ben 2llpen=
ïranz unb bie ©tabt geniest, erroeifen fich als £)ödt)ft

geeignet für biefe 3luSftelIung, bie in jeber ^inficht einen
ausgezeichneten ©inbrucl erroeett. 2luSgeftellt haben 160
Jirmen, bie 69 oerfdjiebene VerufSarten oertreten, unb
öamit roirb ein ootlfommeneS Vilb ber ©eroerbetätigfeit
ThunS gegeben, ba§ h^r biefer aufftrebenben ©tabt in
feiner VeichbaltigEeit unb in feiner ©ebiegenheit ein
fpredhenbeS JeugniS ausftellt. SR it StuSnahme ber eib=

genöffifchen ©tabliffemente haben faft lüdEenloS auch bie

Jnbufirten auSgeftellt, roomit bie AuSfteltung roteber ein
befonbereS Jntereffe hat, ba fttf) barunter bebeutenbe Jirmen
beftnben, bte ihre SßrobuEte mit großem ©rfolg in ber

ganzen ©chroeiz abfegen unb fetbft auSgebehnten 2Bett=

hanbel treiben, namentlich in ber 2Jlilci)oerroertungS= unb
SRetattbranclje, in ber Tabatinbuftrie, bann in ber fper=

fteltung oon ©peifefett ufro. Vicht zu oergeffen ift bie

Thuner Kunfttöpferei, oon ber bie 3luSftelIung bie alten
unb neuen formen unb Vuancen in ber Drnamentierung
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Botschaft an die Bundesversammlung den Antrag, auch

für die Beschaffung von Notstandsarbeiten einen
neuen Kredit zu bewilligen. Diese Maßnahme wird unter-
stützt durch die Tatsache, daß der Bundesrat kürzlich
über die vierte und letzte Verwendungsliste des früheren
66-Millionenkredites Beschluß gesaßt hat und daß somit
für die Notstandsarbeiten besondere Kredite nicht mehr
zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich wird die Vorlage
somit in Bezug auf ihre finanziellen Konsequenzen dem
entsprechen, was etwa für ein Jahr notwendig ist zur
Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosenunterstützung.

Sozialistische Blätter berichten vom Plan der Auf-
nähme einer Bundesanleihe zur weiteren Finanzie-
rung der Arbeitslosenfürsorge. DieMeldung bringt
insofern nichts Überraschendes, als längst feststeht, daß
wie Kantone und Gemeinden, so auch der Bund noch

vor Jahresende über Mittel für die Arbeitslosenfürsorge
nicht mehr verfügt und sich dieselben verschaffen muß.
Über die Art des Vorgehens haben bekanntlich bereits
Besprechungen in einer Konferenz stattgefunden, bei der
namentlich die Frage der gleichzeitigen Berücksichtigung
der Bedürfnisse von Kantonen und Gemeinden mit zur
Sprache kam. Zur Abklärung ist die Frage noch nicht
gelangt. Die Beschaffung neuer Bundesmittel wird also
unvermeidlich sein. Beschlüsse über den Zeitpunkt, in
dem vorgegangen werden soll, sind aber noch keineswegs
gefaßt.

Dem Vernehmen nach wird der Bundesrat demnächst,
auf Grund der bisher stattgehabten Konferenzen mit den
beteiligten Gruppen, einen Beschluß fassen über die Er-
leichterung der Beitragspflicht der Arbeit-
geb er an die Arbeitslosenunterstützung. Die Maßnahme
soll im Rahmen bestehender Vorschriften durchgeführt
werden können.

Zur Regelung des Suvmissionswesens bei der
Bundesverwaltung. Die Direktion des Schweizerischen
Gewerbeverbandes hat an den Bundesrat eine Eingabe
gerichtet, worin sie eingangs Bezug nimmt auf den Bun-
desratsbeschluß vom 23. November 1920 betreffend die

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen durch die

Bundesverwaltung, der am 1. Januar 1921 in Kraft
getreten und dessen Gültigkeitsdauer auf zwei Jahre
(1921 und 1922) beschränkt worden ist. Die Eingabe
kommt auf die Erfahrungen zu sprechen, die in den
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beiden Versuchsjahren 1921 und 1922 mit der Neu-
ordnung der Arbeits- und Lieferungsvergebungen des
Bundes gemacht ' wurden. Es wird dabei konstatiert,
daß, obwohl man die Lösung des Problems auf ver-
schiedenen Wegen versuchte, bis heute kein befriedigendes
Ergebnis erreicht worden ist. Einerseits waren die Wider-
stände zu groß und außerdem hat die Nichtanwendung
des Beschlusses auf die Bundesbahnen die Sammlung
von Erfahrungen gerade auf einem Hauptgebiet des

öffentlichen Vergebungswesens verhindert. In der letzten

Zeit haben mit der Generaldirektion der S. B. B. Be-
sprechungen stattgefunden, die erwarten lassen, daß künf-
tighin vorläufig auf dem Wege freier Vereinbarung die

im Bundesratsbeschluffe niedergelegten Grundsätze auch
bei den Vergebungen der Arbeiten und Lieferungen der
Bundesbahnen Anwendung finden werden.

Die Direktion des Schweizerischen Gewerbeverbandes
ist, wie in der Eingabe weiter ausgeführt wird, der be-

stimmten Auffassung, daß die provisorische Geltungsdauer
des Bundesbeschlusses noch um zwei weitere Jahre ver-
längert werden sollte und unterbreitet deshalb zum Schluß
der Bundesbehörde den Antrag, den Bundesratsbeschluß
vom 23. November 1920 betreffend die Vergebung von
Arbeiten und Lieferungen durch die Bundesverwaltung
vorläufig noch für weitere zwei Jahre (1923 und 1924)
in Kraft zu erklären.

Kaufmännische Mittelstandsvereinigung der Schweiz.
Sonntag den 20. August hält diese Vereinigung in Alt-
dorf ihre ordentliche Jahresversammlung ab, ver-
bunden mit einem Besuch der urnerischen Gewerbeaus-
stellung. Hauptgegenstand der Beratungen bilden das

neue Ärbeitsprogramm und die Stellung des Handels
in der Gewerbepolitik.

Auf den nächsten Tag, den 21. August, ist ein urne-
rischer Verkehrstag angesagt, der sich mit der Inter-
effierung aller Volksteile an der Bedeutung des Fremden-
Verkehrs, des Hotels- und Gastgewerbes für das gesamte

urnerische Gemeinwesen und sodann mit der Darlegung
der großen Verkehrsfortschritte des Kantons Uri im
Laufe des letzten Jahrzehntes befassen wird.

Suî!tt»u»g!«men.
Die Thuner Gewerbeschau ist im freien Außenquartier

der Mittleren-Straße, im Pestalozzi-Schulhaus und in
den zwei angrenzenden Turnhallen untergebracht. Die
hellen und freundlichen Räume dieser neuen Gebäude,

von denen aus man einen prächtigen Blick auf den Alpen-
kränz und die Stadt genießt, erweisen sich als höchst

geeignet für diese Ausstellung, die in jeder Hinsicht einen

ausgezeichneten Eindruck erweckt. Ausgestellt haben 160
Firmen, die 69 verschiedene Berufsarten vertreten, und
damit wird ein vollkommenes Bild der Gewerbetätigkeit
Thuns gegeben, das hier dieser aufstrebenden Stadt in
seiner Reichhaltigkeit und in seiner Gediegenheit ein
sprechendes Zeugnis ausstellt. Mit Ausnahme der eid-
genöffischen Etablissements haben fast lückenlos auch die

Industrien ausgestellt, womit die Ausstellung wieder ein
besonderes Interesse hat, da sich darunter bedeutende Firmen
befinden, die ihre Produkte mit großem Erfolg in der

ganzen Schweiz absetzen und selbst ausgedehnten Welt-
Handel treiben, namentlich in der Milchverwertungs- und
Metallbranche, in der Tabakindustrie, dann in der Her-
stellung von Speisefett usw. Nicht zu vergessen ist die

Thuner Kunsttöpferei, von der die Ausstellung die alten
und neuen Formen und Nuancen in der Ornamentierung
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